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A.  Prüfungsauftrag 

 

 

01 Der Stiftungsrat der 

OroVerde - Die Tropenwaldstifung, Bonn, 

(im folgenden auch „Stiftung“ oder „OroVerde“ genannt) 

 

 hat uns den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 unter Einbeziehung der 

Buchführung für das Geschäftsjahr 2025 analog der §§ 317 ff. HGB zu prüfen und über das Ergebnis unserer 

Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.  

 

02 Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses liegen nach den analog angewendeten 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für alle Kaufleute in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

der Stiftung. Die Stiftung wendet die für Kapitalgesellschaften gleicher Größe anwendbaren Vorschriften des 

HGB freiwillig an. Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 

Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss abzugeben und über das Ergebnis der Prüfung schriftlich zu 

berichten. 

 

03 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren 

Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

 

04 Wir berichten über unsere Prüfung gemäß § 321 HGB und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450). Unser Bericht ist an die geprüfte Stiftung gerichtet 

und besteht aus einem 

 

 Hauptteil, der alle wesentlichen Feststellungen in zusammengefasster Form enthält, und 

  

 4 Anlagen,  die wesentlicher Bestandteil des Berichtes sind.  

 

05 Für die Auftragsdurchführung und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, wurden die 

diesem Bericht als Anlage 4 beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen“ für Wirtschaftsprüfer und 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2024, herausgegeben vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW), vereinbart. 
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 B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks  

 

 Zu dem Jahresabschluss haben wir am 04.05.2026 dem als Anlage 1 beigefügten Jahresabschluss zum 

31.12.2025 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird. 

 

 "Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers: 

 

 Prüfungsurteil 

 

 An OroVerde - Die Tropenwaldstiftung, Bonn 

 

 Wir haben den Jahresabschluss der OroVerde - Die Tropenwaldstiftung bestehend aus der Bilanz zum 

31.12.2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2025 bis zum 

31.12.2025, sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

geprüft. 

 

 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte 

Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Stiftungen geltenden handelsrechtlichen 

Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stiftung zum 

31.12.2025 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025. 

 

 Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

 

 Grundlage für das Prüfungsurteil 

 

 Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der 

vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 

Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses" unseres 

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Stiftung unabhängig in Übereinstimmung 

mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 

deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 

dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um als Grundlagen für 

unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 
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 Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 

 

 Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, 

für Stiftungen geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 

dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung 

vermittelt. 

 

 Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 

mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die 

Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von falschen Darstellungen aufgrund von 

dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder 

Irrtümern ist. 

 

 Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 

der Stiftung zur Fortführung der Stiftungstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, 

Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Stiftungstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 

Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 

Fortführung der Stiftungsstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 

Gegebenheiten entgegenstehen. 

 

 Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

 

 Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei 

von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen 

Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet. 

 

 Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der von Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 

Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren 

und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 

insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 

Adressaten beeinflussen. 

 

 Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus 

 

 - identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss 

aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion 

auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende 

falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende 

falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, 

Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 

interner Kontrollen beinhalten können. 



 
 

  - 7 - 
 
 

55535.2025 

 

 

 

 - gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 

Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen 

sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Stiftung 

anzugeben. 

 

 - beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern   dargestellten 

geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 

 - ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Stiftungstätigkeit sowie, auf der 

Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 

Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stiftung zur 

Fortführung der Stiftungstätigkeit aufwerfen können.  

 

  Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 

Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, 

falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 

Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 

Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die 

Stiftung ihre Tätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 

 - beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich 

der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 

darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Stiftung vermittelt. 

 

 Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die 

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im 

internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellten.  

 

 

 Bonn, den 04. Mai 2026 

     Dr. Krause & Partner GmbH 

     Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

     Steuerberatungsgesellschaft 

 

 

 

    Sebastian Vieten  Christine Schüller 

    Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüferin“ 
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C.  Grundsätzliche Feststellungen 

 

 Lage der Stiftung 

 

 Beurteilung der Lage der Stiftung durch die gesetzlichen Vertreter 

 

06 Ein Lagebericht wird von der Stiftung zutreffend nicht erstellt. Der Jahresabschluss ohne Lagebericht 

vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der Stiftung. Der Stiftungsvorstand geht von der Fortführung der Stiftungstätigkeit aus.  

 

 Im Berichtsjahr ist der Fehlbetrag mit T€ -146 deutlich geringer als im Vorjahr (T€ -448). Unsere Prüfung hat 

keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand der Stiftung auf mittlere Sicht gefährdet wäre, da 

noch ausreichende Rücklagen vorhanden sind. Der Vorstand hatte den Fehlbetrag eingeplant, da für das 

laufende Jahr 2025 die Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage der Stiftung eingeleitet, aber noch 

nicht abgeschlossen wurden. Auch für das laufende Jahr 2026 wird mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 100 

gerechnet, der durch die Rücklagen gedeckt ist. 

 

 Unter Abschnitt D. III. werden diese Angaben durch analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage ergänzt. 

 

 

 D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

 

07 Gegenstand der Abschlussprüfung waren die Buchführung und der Jahresabschluss zum 31.12.2025 der 

Stiftung. Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Risiken 

berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten Auftrages. 

 

 Die Jahresabschlussprüfung ist eine freiwillige Prüfung. Die beigefügte Anlage 2 gibt einen Überblick über die 

rechtlichen und steuerlichen Verhältnisse der Stiftung. 

 

 Die Stiftung wendet die allgemeinen deutschen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in 

der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) freiwillig an. Der Vorstand trägt die 

Verantwortung für die Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, den 

Jahresabschluss und die uns gegenüber gemachten Angaben. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen und 

Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. 
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08 Unsere Prüfung haben wir nach dem uns erteilten Auftrag gemäß den Vorschriften der §§ 317 ff HGB unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) und nach den niedergelegten deutschen Grundsätzen 

ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen (IDW PS 201 und allen sonstigen einschlägigen 

Prüfungsstandards, insbesondere PS 740 (IDW)) vorgenommen. Wir haben geprüft, ob die gesetzlichen 

Vorschriften über den Jahresabschluss, ergänzende Bestimmungen der Satzung sowie die Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung beachtet sind.  

 

 Die Prüfung erstreckt sich nicht darauf, ob der Fortbestand der geprüften Stiftung oder die Wirksamkeit und 

Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann. 

 

 Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur soweit zu den Aufgaben der 

Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den 

Jahresabschluss ergeben. Die gezielte Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. 

Untreuehandlungen oder Unterschlagungen, sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung 

begangener Ordnungswidrigkeiten sind nicht Gegenstand der Abschlussprüfung.  

 

09 Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von der uns mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk vom  

06. Juni 2025 versehene Vorjahresabschluss. Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Bücher, Belege und 

sonstigen Aufzeichnungen der Stiftung.  

 

 Die Prüfung wurde mit Unterbrechungen vom 17.03.2026 bis 04.05.2026 durchgeführt.  

 

 Einzelheiten zu Art und Umfang der Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren niedergelegt. Für 

die Prüfung notwendige Aufklärungen und Nachweise wurden von der geschäftsführenden Vorstandsfrau 

bzw. den von ihr benannten Personen bereitwillig erteilt. 

 

10 Die Vollständigkeit des Prüfungsstoffs wurde uns vom Stiftungsvorstand in der als Anlage 3 beigefügten 

Vollständigkeitserklärung bestätigt, insbesondere sind alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle in den 

Büchern erfasst, die uns erteilten Auskünfte vollständig und alle bilanzierungspflichtigen 

Vermögensgegenstände, Verpflichtungen und Risiken im Jahresabschluss berücksichtigt.  

 

11 Unserer Prüfung liegt der risikoorientierte Prüfungsansatz zu Grunde. Dabei ist das Risiko von Fehlern oder 

Verstößen gegen die Rechnungslegungsvorschriften das wesentliche Kriterium für die Festlegung von Art und 

Umfang der Prüfungshandlungen. Danach haben wir zunächst auf der Grundlage unserer Kenntnisse über 

die Stiftung das Fehlerrisiko bei den einzelnen Rechnungsabschlusspositionen eingeschätzt. 

 

 Anhand dieser Risikoeinschätzung wurden die Prüfungshandlungen geplant. Dabei haben wir die 

wirtschaftliche Bedeutung der Prüfungsgebiete und die Art der Organisation des Rechnungswesens 

berücksichtigt. Im Rahmen von System- und Funktionsprüfungen haben wir das interne Kontrollsystem in 

Stichproben überprüft. Durch die auf diese Weise gewonnene Überzeugung von der Zuverlässigkeit der 

Abläufe bei der Stiftung wurde der Umfang der Einzelprüfungen entsprechend eingeschränkt oder erweitert. 

 

12 Die Einzelfallprüfungen umfassten Plausibilitätsbeurteilungen und die Prüfung der Nachweise für einzelne 

Geschäftsvorfälle.  

 

13 Einzelheiten zu Art und Umfang der Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspapieren festgehalten. 
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E.  Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

 

 I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung  

 

 1.  Buchführung  

 

14 Die Buchführung der Gesellschaft wurde für das Berichtsjahr über das Programm lexware erstellt.  

 

 Das Anlagenverzeichnis wird ebenfalls in lexware geführt, die Lohn- und Gehaltsabrechnung erfolgt mit dem 

Programm Lohn+Gehalt pro. 

 

 Das von der Stiftung eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sieht dem 

Geschäftszweck und –umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe 

vor. 

 

15 Wir haben uns von der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung überzeugt. Die Belege sind ordnungsmäßig und 

zeitnah verbucht, ausreichend erläutert und sachlich geordnet abgelegt. Buchführung und Belegwesen 

entsprechen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften. Die Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung sind beachtet. Vermögens- und Schuldposten sind ordnungsgemäß nachgewiesen. Bei 

Beendigung unserer Prüfung waren die Konten abgeschlossen. 

 

16 Außer den für das Verständnis der Buchhaltung notwendigen Büchern, Verzeichnissen und Aufzeichnungen 

haben wir keine weiteren Unterlagen geprüft. 

 

 

2.  Jahresabschluss 

 

17 Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2024 ist von uns geprüft und am 06. Juni 2025 mit einem 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Salden wurden ordnungsgemäß auf neue 

Rechnung vorgetragen. 

 

18 Die Bewertung der Vermögenswerte und Schulden erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs. 

Die vom Verein angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr 

unverändert angewendet. Der Grundsatz der Stetigkeit gem. § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB bei der Ausübung von 

Bewertungsmethoden und bei der Inanspruchnahme von Ausweiswahlrechten wurde beachtet. 

  

 Der Jahresabschluss der OroVerde wurde analog zu den Vorschriften der §§ 242 bis 256a HGB und den 

ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften der §§ 264 bis 288 aufgestellt. 

 

19 Die Bilanz zum 31. Dezember 2025 und die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  

01. Januar bis 31. Dezember 2025 sind ordnungsgemäß aus der Buchführung abgeleitet. Die Gliederung 

richtet sich nach den analog angewendeten Vorschriften des Handelsgesetzbuchs unter Berücksichtigung der 

besonderen Belange einer spendensammelnden und zuschussempfangenden gemeinnützigen Organisation. 

Das Vermögen wurde uns durch Depotauszüge, Inventurlisten, Saldenbestätigungen, Verzeichnisse, 

Karteien, Schriftwechsel und andere Unterlagen nachgewiesen, die in ihrer Gesamtheit das gesetzlich 

vorgeschriebene Inventar bilden. 
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20 Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Er enthält insbesondere alle erforderlichen Angaben, 

Darstellungen, Aufgliederungen, Erläuterungen und Begründungen hinsichtlich des Ausweises, der 

Bilanzierung und der Bewertung der einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

die notwendigen sonstigen Angaben. Die einzelnen Angaben haben wir im Zusammenhang mit den 

entsprechenden Posten des Jahresabschlusses und bei der Aufbereitung des Zahlenwerkes für die 

Berichterstattung geprüft. 

 

 

 II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

 

 1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

 

21 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung vermittelt der Jahresabschluss der OroVerde gemäß § 264 Abs. 2 HGB 

insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung.  

 

 2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen, deren Änderungen 

  und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 

 

22 Die Bewertung erfolgte – unverändert zum Vorjahr – entsprechend § 252 HGB. 

 

 Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausge-

wiesen. 

 

 Die Bewertung des Umlaufvermögens erfolgt zu Anschaffungskosten oder Nominalwerten. Falls erforderlich, 

werden Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert gebildet. 

 

 Die Rückstellungen sind vorsichtig unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken in Höhe des nach 

vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet. 

 

 Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. 

 

23 Wir haben bei unserer Prüfung festgestellt, dass Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten, 

Ausnutzung von Ermessensspielräumen sowie sachverhaltsgestaltende Maßnahmen mit wesentlichem 

Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung nicht vorliegen. 

 

 Die Stiftung hat als Nichtkapitalgesellschaft freiwillig im Grundsatz die für Kapitalgesellschaften gleicher 

Größe entsprechenden Anforderungen an den Jahresabschluss erfüllt. 

 

 

 3. Aufgliederungen und Erläuterungen 

 

24 Neben den vorstehenden Ausführungen erachten wir eine weitere Aufgliederung und Erläuterung der Posten 

des Jahresabschlusses zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses für nicht notwendig. 
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 III. Analyse des Jahresabschlusses 

 

 1. Vermögenslage 

 

25 Zur Veranschaulichung der Vermögenslage der Stiftung stellen wir im Folgenden die Bilanz zum  

31. Dezember 2025 in zusammengefasster Form den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenüber. 

  
                 

     31.12.2024 31.12.2025 Veränderung   
     T€ % T€ % T€   
                  
    AKTIVA          
  A. Anlagevermögen 559 15,0 471 16,6 -88  
              
  B. Umlaufvermögen          
    Forderungen aus Lieferungen 1.650 44,4 171 6,0 -1.479  
    Sonstige Vermögensgegenstände 26 0,7 59 2,1 33  
    Flüssige Mittel 1.129 30,4 1.772 62,6 643  

     2.805 75,5 2.002 70,7 -803  

  C. Abgrenzungsposten 3 0,1 4 0,1 1  

      3.367 90,6 2.477 87,4 -890  

    Sondervermögen 348 9,4 358 12,6 10  

    Bilanzsumme  3.715 100,0 2.835 100,0 -880  

              
    PASSIVA          
              
  A. Stiftungsvermögen          
    Vortrag 1.413 38,0 975 34,4 -438  
    Entnahme -438 -11,8 -146 -5,1 292  

     975 26,2 829 29,3 -146  
  B. Fremde Mittel          
    Rückstellungen 119 3,2 148 5,2 29  
    Verbindlichkeiten aus          
       Lieferungen und Leistungen 246 6,6 158 5,6 -88  
    Verbindlichkeiten aus          
       zweckgebundenen Zuwendungen 74 2,0 88 3,1 14  
    Sonstige Verbindlichkeiten 56 1,4 56 2,0 0  

     495 13,2 450 15,9 -45  

  C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.897 51,2 1.198 42,3 -699  

      3.367 90,6 2.477 87,5 -890  

  D. Sonderverpflichtung 348 9,4 358 12,5 10  

    Bilanzsumme  3.715 100,0 2.835 100,0 -880  
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26 Die Bilanzsumme der Stiftung hat im Berichtsjahr um T€ 880 abgenommen, das Sondervermögen Elisabeth-

Kalko-Stiftung nahm um T€ 10 zu. 

 

 Auf der Aktivseite ist das Anlagevermögen um T€ 88 geringer auszuweisen. Dabei nahm das 

Sachanlagevermögen geringfügig ab, im Finanzanlagevermögen wurde das Depot bei der GLS Bank mit  

T€ 94 aufgelöst. Der Saldo aus Zu- und Abschreibungen erhöhte den Wertpapierbestand im Berichtsjahr um 

T€ 10.  

 

 Die Forderungen aus Projektabgrenzungen und Sponsoring nahmen deutlich um T€ 1.479 ab. Im Vorjahr 

entfiel ein Teilbetrag von T€ 1.533 auf das Projekt der Interrationalen Klimaschutzinitiative (IKS), das im 

Berichtsjahr abgewickelt wurde. Die liquiden Mittel nahmen um T€ 643 zu. Dies beruht einerseits auf der 

Finanzierung des Fehlbetrags, andererseits wirkt sich vor allem der Abbau des hohen Forderungsbestands 

aus dem Vorjahr aus.  

 

 Das Stiftungsvermögen nahm um den Jahresfehlbetrag von T€ 146 ab. Die projektbezogenen Rücklagen sind 

seit dem Vorjahr aufgebraucht, inzwischen sind Konsolidierungsmaßnahmen eingeleitet worden. 

 

 Die Rückstellungen entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt:  

            

  Entwicklung der sonstigen Rückstellungen 

            

  Stand Verbrauch Auflösung Zuführung Stand  

  01.01.2025    31.12.2025 

  € € € € € 

Steuern 2.285,00  768,00  0,00  3.700,00  5.217,00  

Sonstige        

Personalkosten 17.000,00  17.000,00   25.300,00  25.300,00  

Projektrisiken 87.500,00  0,00  22.329,00  40.829,00  106.000,00  

Jahresabschluss 6.000,00  5.355,00  645,00  6.000,00  6.000,00  

Berufsgenossenschaft 6.000,00  5.589,21  410,79  5.800,00  5.800,00  

  116.500,00  27.944,21  23.384,79  77.929,00  143.100,00  

gesamt 118.785,00  28.712,21  23.384,79  81.629,00  148.317,00  

 

 Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind stichtagsbedingt um T€ 88 geringer auszuweisen. 

 

 Der Bestand noch nicht verausgabter zweckgebundener Zuwendungen nahm geringfügig um T€ 14 zu.  

 

 Die Projektabgrenzung liegt am 31.12.2025 deutlich um T€ 699 unter dem Vorjahresbestand. Im Vorjahr war 

das Projekt der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKS) mit T€ 1.372 auszuweisen, am 31.12.2025 betrifft 

die Abgrenzung mit T€ 729 vor allem das EU-Projekt Defensores Forestales. 

 

 2. Finanzlage 

 

27 Die Zahlungsfähigkeit der Stiftung war im Berichtsjahr jederzeit gegeben. 
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3. Ertragslage 

 

28 In der nachfolgenden Ergebnisanalyse ist das Jahresergebnis nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten in 

zusammengefasster Form dargestellt: 

             

    2024 2025 Ergebnis- 

          veränderung 

    T€ % T€ % T€ 

  Erträge aus öffentlichen Zuwendungen 4.325 71,0 4.853 71,0 528 

  Erträge aus Spenden 1.380 22,7 1.109 16,2 -271 

  Erträge aus Erbschaften 0 0,0 258 3,8 258 

  Erträge aus Geldbußen 109 1,8 174 2,5 65 

  Erträge aus privaten Zuwendungen 89 1,5 169 2,5 80 

  Erträge aus Lizenzvergabe 127 2,1 202 3,0 75 

  Sonstige betriebliche Erträge 58 1,0 65 1,0 7 

  Erträge 6.088 100,1 6.830 100,0 742 

            

  Projektaufwand -5.000 -82,1 -5.602 -82,0 -602 

  Werbung, Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit -979 -16,1 -680 -10,0 299 

  Verwaltungskosten -557 -9,1 -694 -10,2 -137 

  Aufwand -6.536 -107,3 -6.976 -102,2 -440 

  Jahresfehlbetrag -448 -7,2 -146 -2,2 302 

 

 29 Der Jahresfehlbetrag ist mit T€ 146 weiterhin deutlich negativ, liegt aber um T€ 302 unter dem des Jahres 

2024. Dabei war der Fehlbetrag des Vorjahres 2024 noch teilweise geplant, da die in Vorjahren gebildeten 

Rücklagen aufgebraucht werden sollten. Dies war im Jahr 2025 nicht mehr der Fall, die eingeleiteten 

Maßnahmen zur Konsolidierung werden im Jahr 2026 fortgesetzt. 

 

 Die Erträge aus öffentlichen Zuwendungen liegen im Berichtsjahr mit T€ 4.853 um T€ 528 über dem Vorjahr, 

der Projektaufwand ist jedoch um T€ 602 gestiegen, der Saldo verschlechterte sich um T€ 74. 

 

 Die Einnahmen aus privaten Zuwendungen, Erbschaften, Geldbußen und Spenden konnten um insgesamt  

T€ 132 gesteigert werden, was vor allem auf Erbschaften in Höhe von T€ 191 zurückzuführen ist. Das 

Spendenaufkommen ist mit T€ 271 deutlich rückläufig, die Geldbußen nahmen um T€ 65 zu. Das 

Spendenaufkommen ist die einzige Größe, die von der Stiftung unmittelbar beeinflusst werden kann. Die 

Lizenzerlöse konnten um T€ 75 gesteigert werden. Insgesamt haben die Erträge um T€ 742 zugenommen. 

 

 Es wurden T€ 299 weniger als im Vorjahr für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising 

ausgegeben. Die Kosten der Stiftungsverwaltung nahmen insgesamt um T€ 137 zu. Dabei ist der 

Personalaufwand der Verwaltung um T€ 175 gestiegen, die durchschnittliche Zahl der Mitarbeitenden nahm 

im Berichtsjahr von 42,25 auf 36,53 ab. Diese Entwicklung ist darauf zurückzuführen, dass im Vorjahr eine 

andere Personalkostenverteilung auf die Projekte vorgenommen wurde. 

 

 Der Fehlbetrag wurde der freien Rücklage entnommen. Für das laufende Jahr wird die Verbesserung der 

Ertragslage vorangetrieben. 
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Rechtliche und steuerliche Grundlagen 

 

 

1. Rechtliche Grundlagen 

 

Name OroVerde – Die Tropenwaldstiftung 

 

Sitz Bonn 

 

Rechtsform rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts im Sinne des § 2 Abs. 1 StiftG NW 

 

Register  Stiftungsverzeichnis des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

Aufsichtsbehörde  Bezirksregierung Köln 

 

Satzung Die Stiftung wurde am 08.05.1989 vom Bayerischen Staatsministerium des Innern 

genehmigt und hat damit Rechtsfähigkeit erlangt. 

  Die Satzung wurde zuletzt am 30.08.2022 geändert und am 04.10.2022 von der Be-

zirksregierung Köln genehmigt.  

 

Zweck der Stiftung Zweck der Stiftung ist es, durch Förderung des Natur- und Umweltschutzes, des 

Tierschutzes, der Bildung und Wissenschaft sowie der Entwicklungszusammenar-

beit zum Schutz, Erhalt und Regeneration tropischer Wälder beizutragen. Dabei ist 

die internationale Zusammenarbeit zur Förderung von Völkerverständigung und Ent-

wicklungszusammenarbeit besonders wichtig. Die Stiftung verfolgt ausschließlich 

und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte 

Zwecke" der Abgabenordnung. 

 

Geschäftsjahr Kalenderjahr 

 

Organe 1. Der Stiftungsvorstand (hauptamtlich) 

  2. Der Stiftungsrat (ehrenamtlich) 

 

Vorstand Martina Schaub, Bonn  

 

Vertretung Die Stiftung wird gerichtlich und außergerichtlich durch jedes Vorstandsmitglied al-

lein vertreten. 

 

Feststellung des Beschluss des Stiftungsrats vom 05.09.2025 

Vorjahresabschlusses 

und Entlastung des 

Vorstandes  

 

Spendensiegel Der Stiftung wurde am 09.03.2026 vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen 

(DZI) das Spendensiegel bis zum 30.09.2026 erneut verliehen.  
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2. Steuerliche Grundlagen  

 

Finanzamt Bonn-Innenstadt 

Steuernummer: 205/5767/1684   

 

Die Stiftung ist wegen der Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie der Förderung des Umwelt-

schutzes mit der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid für 2023 vom 27.02.2025 für ihren ideellen Bereich von der 

Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. 

 

Die letzte steuerliche Außenprüfung erfolgte für die Jahre 2020-2022. 













���������	
����
��

������������������ �!��!��!���"��!��#��$����%���&'��()�!�*����()����+

,�#����!!�!-�*����()����,�#���!�. ���*����()����,�#��!������""�()����!�

��/�0�()���)�! �!�&���//�!�����! �1*����()����,�#���2���!�!!����! �

�)��!�������������!�#����3�#��!��!-�4�����������!�-�5�����!��!��!�'���+

�()���"�()�!��!��"���!)����!��! ��.!�����������%��-��.'����!�()����'���

�! �������� �#(6"�()��!�7�8��.�/�9����!�����. ��������&"�()�&'�!��! �

9.����()�����!����:

�;���������6<!!�!�!��� �!!��!�,�#()������ �/�$�������&'��()�!�*���+

�()����,�#�����! ��������������)��"����!-�'�!!� ����9����!���������. ���

��()�����&'�!��! �!������&"�()�!�=���"�!��!�������:�>/�?�!�"�(6�����

�."()���!�,�#()����"��!� ��������������� �!��!��!���()� ����!�������!�

����!#���:�@�!�� �!��! �@�!'�! �!��!����� �/�$�������9��)%"�!���/���

 �/�����������������)�!� �/�*����()����,�#������()�����!#����������!�

&�:

A��BCDE�	���F�G�
DH����	�F�
�G�D��E	


����I���!���! � ���������������� ���9����!������J�����!�-�!�()����!��

�����//����'����()���"�()���@��."�:�������������'�� �!�()� �!�I��! �%�+

&�!�.� !�!��/%K�����5��������#��!��������#)��:�����*����()����,�#����

#���!�//���/�L���//�!)�!��/������!�!�J�����!��!�6��!���������!�

 ���I��()%����#)��!�:�����*����()����,�#���������#�� ���0��&�!��. ���

M/���&�!�� ���@����!��������!���J�����!��!�!�()��9���!�'.��"�():�����

*����()����,�#������������()����-���()�&������()�#)��!�� ��������������()+

9����%! �����3���.!�!�&���� ��!�!:

�;������5��#(6��()����!�����"%! ��()�!�=�()����� ����N���K��������

��������'����()���"�()�!�3�#��!��!�N� ������ �#(6"�()�!�$����!����!���!�

7�8��.�/:

�O��P! ������()� ���4�()+�. ���=�()��"����!�()�������� ������()"��+
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eaW¬R��RU­�ŜR�_UTZRUZSURZSRWUVRWXYZ[\RSU]XQRWXŜU�©RWZ[\b_U®Xbd[\bRSU
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